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Kindertagesstättenordnung 

 

§ 1 Aufgabe und Ziel der Erziehungsarbeit 
 

(1) In der Evangelischen Kindertagesstätte der Lutherkirchengemeinde „Luthers Arche“ (im Folgenden 

„die Kindertagesstätte“) werden 55 Kinder bis zum Schuleintritt durch qualifizierte Fachkräfte betreut. 

(2) Die Erziehung der Kinder liegt in der vorrangigen Verantwortung der Eltern und sonstigen Erzie-

hungsberechtigten (im Folgenden „Eltern“). Die Kindertagesstätte ergänzt die Förderung des Kindes in 

der Familie und unterstützt die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Ziel der Arbeit 

der Kindertagesstätte ist die Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-

gen Persönlichkeit. Diese Aufgabe umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. In unserer 

Konzeption „Gemeinsam mit Kindern Gott und die Welt entdecken“ haben wir beschrieben, wie der Erzie-

hung-, Bildungs- und Betreuungsauftrag bei uns umgesetzt und die Förderung der Kinder gestaltet wird. 

(3) Die Kindertagesstätte hat Teil am Auftrag der Kirche, das Evangelium von Jesus Christus in Wort 

und Tat zu bezeugen. Sie ist Dienst der Evangelischen Kirche im Rheinland an Eltern und Kindern, 

unabhängig vom religiösen Bekenntnis und von der Nationalität der Familien. 

§ 2 Aufnahme des Kindes 

(1) Die Kriterien, nach denen über die Aufnahme der Kinder entschieden wird, werden in einem Gre-

mium aus Vertretern der Eltern, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des Trägers besprochen. Die 

Entscheidung über die Aufnahme trifft der Träger in Zusammenarbeit mit der Leitung der Kindertages-

stätte. Ein Elternvertreter nimmt bei der Vergabe teil. Die Entscheidung, in welcher Gruppe der Kinder-

tagesstätte das Kind aufgenommen wird, liegt nach Anhörung der Eltern bei den pädagogischen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern. 

(2) Bei der Aufnahme muss der Nachweis über eine altersentsprechend durchgeführte Gesundheits-

vorsorgeuntersuchung des Kindes durch Vorlage des Untersuchungsheftes für Kinder oder einer ent-

sprechenden ärztlichen Bescheinigung erbracht werden. Eine Kopie des Impfausweises wird verlangt. 

Wir begrüßen die Einhaltung der Impfempfehlungen des Robert-Koch-Instituts. 

 

 

 

Bei Rückfragen: 

 

Sylvia Monschau 
Leiterin der Kindertagesstätte und des Familienzent-

rums 
 

Tel.: (0228) 21 78 71 

Fax: (0228) 33 63 812  

Kita-luthers-arche@lutherkirche-bonn.de 

www.lutherkirche-bonn.de 

www.kita-luthers-arche.de 

www.fz-luthers-arche.de 
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§ 3 Öffnungszeiten 

(1) Die Kindertagesstätte hat folgende Öffnungszeiten:  

Bei 35 Std. Betreuungszeit: 

Montag bis Freitag von 7.30-14.30 Uhr 

Bei 45 Std. Betreuungszeit: 

Montag bis Donnerstag von 7.30-17.00 Uhr 

Freitag von 7.30-14.30 Uhr 

(2) Die Entscheidungen über die Öffnungszeiten und die Personalbesetzung im Rahmen der Landes-

gesetze liegen beim Träger der Kindertagesstätte, der sich am Bedarf der Eltern orientiert. Für die 

Sommerferien ist eine dreiwöchige Schließung vorgesehen. Die Terminierung der dreiwöchigen 

Sommerferienschließung, der Weihnachtsschließung sowie der Brückentage und der Konzeptionstage 

wird durch die Leitung der Kindertagesstätte bekannt gegeben. 

(3) In besonderen Fällen, wie z.B. plötzlicher Personalausfall oder Durchführung einer speziellen Fort-

bildungsmaßnahme mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kindertagesstätte oder Desinfekti-

on der Kindertagesstätte wegen ansteckender Krankheiten, werden Eltern unverzüglich über die Ver-

änderung des Leistungsangebotes oder die geplante vorübergehende Schließung der Einrichtung 

benachrichtigt. 

(4) In Fällen, in denen die Unterbringung des Kindes während dieser Zeit schwierig ist, versuchen wir 

eine spezielle Lösung zu finden. 

§ 4 Täglicher Besuch 

(1) Der Besuch in der Kindertagesstätte für Kinder ist freiwillig. Die pädagogische Arbeit ist jedoch so ange-

legt, dass sie einen regelmäßigen Besuch des Kindes erfordert. Auch die Kinder selbst brauchen ein Min-

destmaß an Regelmäßigkeit, um in der Gruppe bestehen und Freundschaften schließen zu können. Die 

Kinder sollen die Kindertagesstätte deshalb regelmäßig besuchen. 

(2) Um pädagogisch ungestört arbeiten zu können, bitten wir die Eltern die Bring- und Abholzeiten einzuhal-

ten. Wir bitten die Eltern, ihre Kinder bis spätestens 9.00 Uhr in die Einrichtung zu bringen. Unsere Abholzeit 

ist von 14.00-14.30 Uhr und ab 16.00 Uhr. Freitags können die Eltern ihre Kinder von 14.00-14.30 Uhr abho-

len. Sie sind verpflichetet sich an die Öffnungszeiten der Einrichtung zu halten.  

§ 5 Aufsicht 

(1) Im Gebäude und auf dem Grundstück der Kindertagesstätte sowie bei Ausflügen tragen die Erzieherin-

nen und Erzieher während der Öffnungszeiten die Aufsichtsverantwortung für die Kinder. Kinder müssen 

sich im Rahmen ihrer Fähigkeiten entwickeln und entfalten können. Sie haben einen Anspruch darauf, nicht 

ständig beobachtet zu werden. Aufsichtspflicht heißt nicht, ständige Kontrolle, sondern Anleitung zu selbst-

ständigen Handeln. 

(2) Die Verantwortung für den Weg vom und zum Kindergarten liegt bei den Eltern. Kinder, die von ihren 

Eltern oder deren Beauftragten begleitet werden, sind zu Beginn der täglichen Öffnungszeiten direkt in die 

Obhut der zuständigen Aufsichtsperson der Kindertagesstätte zu geben. Zum Ende der Öffnungszeit wer-

den die Kinder in den Verantwortungsbereich der Eltern entlassen. Soll das Kind von fremden Personen (ab 

14 Jahren) abgeholt werden, ist dazu eine schriftliche Einverständniserklärung notwendig. In Notfällen kön-

nen die Eltern auch telefonisch bei der Leitung angeben, wer das Kind abholen darf. 

(3) Um eine lückenlose Aufsicht zu gewährleisten, ist es erforderlich, dass die Eltern ein Fernbleiben des 

Kindes unverzüglich bei der Gruppenleitung oder der Leitung der Kindertagesstätte melden.  
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(4) Hält sich ein Kind außerhalb der Öffnungszeiten der Kindertagesstätte auf dem Gelände auf, liegt die 

Aufsichtspflicht bei den Eltern.  

(5) Bei Festivitäten, zu denen die Eltern mit ihren Kindern eingeladen sind, obliegt die Aufsichtspflicht grund-

sätzlich den Eltern. Anderes gilt nur, wenn im Rahmen dieser Festivitäten durch pädagogisch tätige Kräfte 

der Kindertagesstätte angeleitete Angebote mit den Kindern durchgeführt werden. 

§ 6 Elternbeitrag 

(1) Für den Betrieb der Kindertagesstätte wenden der Träger und die öffentliche Hand erhebliche Mittel auf. 

Die Eltern haben zusätzlich einen Elternbeitrag zu leisten, der von der Stadt Bonn festgelegt und erhoben 

wird. Zum Zwecke der Beitragserhebung werden die Daten der Familie (Name und Geburtsdatum des Kin-

des, Aufnahmedatum, Name und Anschrift der Eltern, Betreuungszeiten) vom Träger der Kindertagesstätte 

der Stadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie, übermittelt. Die Eltern erhalten von dort Nachricht über 

die Höhe des Beitrages und die Zahlungsweise. 

(2) Der Elternbeitrag ist grundsätzlich auch für die Ferien und für Krankheitstage zu entrichten. 

(3) Bei Familien mit geringem Einkommen kann der Elternbeitrag nach Vorliegen bestimmter Voraussetzun-

gen ermäßigt oder ganz aus öffentlichen Mitteln aufgebracht werden. Entsprechende Anträge sind an die 

Stadt Bonn, Amt für Kinder, Jugend und Familie, zu richten. 

(4) Zusätzlich zum Elternbeitrag ist ein Entgelt für die Verpflegung der Kinder in der Kindertagesstätte zu 

entrichten.  Alle Kinder mit Bonn-Ausweis haben zurzeit die Möglichkeit, nach Rücksprache mit der Leiterin, 

ein kostenloses Mittagessen zu bekommen. 

§ 7 Elternmitwirkung 

(1) Ein Vertrauensverhältnis und offenes Miteinander ist Grundlage der Zusammenarbeit von Eltern, Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern und Trägervertretern zum Wohl der Kinder. 

(2) In § 9a des Kinderbildungsgesetzes NRW (KiBiz) sind Regelungen über die Mitwirkung der Eltern fest-

geschrieben. In der Kindertagesstätte werden zur Förderung der Zusammenarbeit von Eltern, Personal und 

Träger die Elternversammlung, der Elternbeirat  und der Rat der Kindertageseinrichtung gebildet. Das Ver-

fahren über die Zusammensetzung der Gremien und deren Geschäftsordnung werden vom Träger im Ein-

vernehmen mit den Eltern in einer gesonderten Ordnung festgelegt. Die letzte Verantwortung für die Kinder-

tagesstätte liegt beim Träger. 

§ 8 Übergang Kindertagesstätte - Grundschule 

Bei der Gestaltung des Überganges von der Kindertagesstätte zur Grundschule kooperieren wir mit den 

jeweiligen Institutionen. In die Phase des Überganges fallen auch Gespräche zwischen den Institutionen, bei 

denen gemeinsam über eine optimale Förderung der einzelnen Kinder in der Grundschule gesprochen wird. 

Empfehlen sich solche Gespräche, dann werden die Eltern rechtzeitig kontaktiert, um mit ihnen ihre Einwilli-

gung, die Inhalte und gegebenenfalls die Gesprächsteilnahme der Eltern abzusprechen. 

§ 9 Schutzauftrag 

Es ist die Aufgabe der Kindertagesstätte, Gefahren für das Kindeswohl abzuwenden (§ 8a SGB VIII). In 

diesem Zusammenhang kooperieren die Kindertagesstätten mit den Eltern der Kinder sowie mit Fachkräften 

anderer Institutionen und vermitteln im Bedarfsfall notwendige Hilfsangebote. 

§ 10 Lebensmittelhygiene 

In unserer Kindertagesstätte gibt es viele Anlässe,  zu denen wir gemeinsam mit den Kindern und Eltern 

feiern. Zum Feiern gehören auch Essen und Trinken. Oft unterstützen uns Eltern mit Kuchenspenden oder 
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anderen Lebensmitteln. Seit 1998 gilt in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft eine neue Lebens-

mittel-Hygieneverordnung mit dem Ziel, die Gefahr von Erkrankung und Schädigung durch nicht einwand-

freie Lebensmittel so gering wie möglich zu halten. 

Das bedeutet, 

 dass Kuchen und Backwaren, die die Eltern uns stiften, vollständig durchgebacken sein müssen, 

 dass Eltern uns keine Backwaren oder Salate stiften, in denen Bestandteile mit rohen Eiern enthal-

ten sind (z.B. Cremetorten) 

 dass Kuchen, Backwaren oder Salate sofort nach Herstellung kühl aufbewahrt und nach Möglich-

keit beim Transport in einer Kühltasche oder ähnlichem gelagert werden. 

§ 11 Gesundheitsvorsorge 

(1) Kranke Kinder dürfen die Kindertagesstätte nicht besuchen. Wir richten uns entsprechend den Regelun-

gen der DGUV zum Thema kranke Kinder. Die Hausregeln bekommen sie bei Aufnahme und sie hängen in 

unerer Einrichtung aus.  

Die Eltern sind verpflichtet, schwerwiegende Infektionskrankheiten ihres Kindes oder eines anderen Fami-

lienangehörigen unverzüglich bei der Leitung der Kindertagesstätte zu melden. Der Träger kann im Inte-

resse der Kinder eine ärztliche Bescheinigung verlangen. Dies gilt insbesondere bei Masern, Scharlach, 

Windpocken, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung, Hirnhautentzündungen und ähnlichen schweren 

Krankheiten (siehe auch die Belehrung für Eltern gemäß § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG).  

 

(2) Im Gebäude und auf dem Gelände der Kindertagesstätte darf nicht geraucht werden. 

§ 12 Unfallversicherung 

(1) Kinder der Kindertagesstätte sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen unfallversichert  

- auf dem Weg zwischen Elternhaus und der Kindertagesstätte,  

- auf dem Grundstück der Kindertagesstätte und im Gebäude sowie  

- bei Veranstaltungen der Kindertagesstätte außerhalb des Grundstückes.  

(2) Eltern, die bei Aktivitäten der Kindertagesstätte mitarbeiten, sind ebenfalls unfallversichert – einschließ-

lich der Wegeunfälle zwischen Wohnung und Kindertagesstätte.  

(3) Wegeunfälle, die eine ärztliche Behandlung zur Folge haben, sind der Leitung der Kindertagesstätte 

sofort zu melden, damit die Versicherung tätig werden kann. 

(4) Für die rechtzeitige Abwendung von Unfallgefahren, die in den baulichen Gegebenheiten oder der In-

neneinrichtung liegen, sorgt der Träger in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsbeauftragten der Kinderta-

gesstätte. 

§ 13 Haftung 

Die Einrichtung übernimmt keine Haftung bei Verlust oder Beschädigung von mitgebrachten Gegenständen. 

§ 14 Datenschutz 

Die Eltern erklären mit Unterzeichnung des Aufnahmevertrages ihr Einverständnis darüber, dass der Träger 

zur Erfüllung der Aufgaben nach dieser Kindertagesstättenordnung die notwendigen Daten der Kinder und 

Eltern selbst erheben, verarbeiten und nutzen darf.  
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§ 15 Kündigung des Vertrages 

(1) Soll ein Kind die Kindertagesstätte nicht mehr besuchen, muss der Aufnahmevertrag schriftlich gekün-

digt werden.  

(2) Eine ordentliche Kündigung des Vertrages ist mit einer Frist von drei Monaten zum 31. Juli des jeweiligen 

Kindergartenjahres möglich. 

(3) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Wichtige Gründe 

sind insbesondere: 

(a) eine schwerwiegende Vertragsverletzung oder eine schwerwiegende Störung der betrieblichen Ordnung 

durch Eltern oder Kinder, die das Festhalten am Vertrag bis zum Ablauf der in Abs. 2 genannten Frist un-

zumutbar erscheinen lässt,  

(b) ein Verzug bei Forderungen von mehr als zwei Monaten und vergeblicher schriftlicher Zahlungsaufforde-

rung 

(c) Wegfall von Betreuungsplätzen durch Umwandlung oder Schließung von Gruppen und Einrichtungen 

durch den Träger 

(d) Umzug der Familie an einen Ort, der so weit von der Kindertagesstätte entfernt liegt, dass der weitere 

Besuch der Kindertagesstätte durch das Kind unverhältnismäßig erscheint. 

(4) Bei schulpflichtig werdenden Kindern endet der Vertrag am 31. Juli des jeweiligen Einschulungsjahres, 

ohne dass es der Kündigung bedarf. Im Jahr der Einschulung ist eine ordentliche Kündigung ausgeschlos-

sen. Es liegt im Ermessen des Trägers, im Jahr der Einschulung einer vorzeitigen Vertragsauflösung zuzu-

stimmen. Die Zustimmung bedarf der Schriftform und kann lediglich in besonderen Fällen (z. B. Fall des 

Abs. 3 Nr. 4) erteilt werden. 

 

 

Bonn, 01.08.2019        

_______________                                                    _________________________ 

Ort, Datum                                                                               Träger 

 

Bonn, 01.08.2019                                                              
_______________                                                    _________________________ 
Ort, Datum                                                                   Leiterin der Einrichtung 

 


